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Liestal, 10. Dezember 2025  
 
 
Ergebnis der finanzhaushaltsrechtlichen Prüfung von Landratsvorlagen 
 
Die Finanz- und Kirchendirektion hat das vorliegende Geschäft am 10. Dezember 2025 gemäss § 
12 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) vom 1. Juni 2017 geprüft und nimmt wie folgt Stellung: 
 
 
Prüfergebnis 
 

Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage gemäss § 12 des Finanz-
haushaltsgesetzes geprüft und stellt fest, dass die Grundsätze der Haushalts-
führung und die Kompetenzordnung eingehalten sind. 

 
Begründung 
(intern, nicht in 
die Landrats-
vorlage aufzu-
nehmen) 

[bei positiven Prüfergebnissen, ist i.d.R. keine Begründung anzubringen] 

 
Freundliche Grüsse 
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